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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-125/05 R 

Die Dringlichkeit eines Antrags auf einst
weilige Anordnung ist danach zu beurteilen, 
ob die Gewährung vorläufigen Rechtsschut
zes erforderlich ist, um zu verhindern, dass 
dem Antragsteller ein schwerer und nicht 
wieder gutzumachender Schaden entsteht. 
Dieser hat zu beweisen, dass er die Entschei
dung im Verfahren zur Hauptsache nicht 
abwarten kann, ohne einen solchen Schaden 
zu erleiden. 

Ein finanzieller Schaden wie der, der im 
vorliegenden Fall durch den Ausschluss von 

einem Vergabeverfahren entstehen könnte, 
kann nur unter außergewöhnlichen Umstän
den als ein nicht oder auch nur schwer 
wieder gutzumachender Schaden angesehen 
werden, da er Gegenstand eines späteren 
finanziellen Ausgleichs sein kann. 

(vgl. Randnrn. 38-39, 42) 
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